
AMTSBLATT
DES KREISES OLKUSZ.

A b o n n e m e n tp re is  v ie r te l jä h r l ic h  3  Kr. N r .  16. O lk u s z ,  a m  1. D e z e m b e r  1915 .

289. 

Personalien.
1) H err k. u. k. R ittm eister Tadeusz Graf Morstin 

wurde dem hiesigen Kreiskomm ando als landw irt
schaftlicher Referent zugewiesen.

2) Den vorübergehend abwesenden Kreisschul- 
inspektor Ludwig Jasinski vertritt Herr Johann Pesz- 
kowski, k. u. k. Kreisschulinspektor in Dabrowa, wel
cher Parteien in Olkusz jeden Montag um  11 Uhr vor
m ittags empfängt.

290. 

Verordnung des k. u. k. Militärgeneralgoverneurs 
vom 31. Oktober 1915.

•VOLKSSCHULWESEN.

Auf Grund der Verordnungen des Armeeoberkom
m andanten vom 7. März 1915, Nr. 6 V. Bl. und vom 17. 
Oktober 1915, Nr. 41 V. Bl. w ird verordnet, wie folgt: |

A. 

Öffentliche Volksschulen.

I. Schulerrichtung, Schulbesuch.

§ 1.
Der Unterricht und die Erziehung der Kinder an 

den öffentlichen Volksschulen ist unentgetlich; ein 
Schulgeld darf nichl eingehoben werden.

Die bestehenden Schulen vMrden in der Regel fort
geführt (§ 6 der Verordnung des Arm eeoberkoinman- 
danten); der U nterricht w ird während des ganzen 
Schuljahres erteilt.

§2 .

Das Kreiskommando kann aus m ehreren Schu
len, die in derselben Ortschaft bestehen, m it Berück
sichtigung der Verkehrsverhältnisse eine m ehrklassige 
Schule oder m ehrere solcher Schulen bilden.

In einer Klasse dürfen in der Regel nicht m ehr als 
sechzig Kinder untergebracht werden.

Nach Erfordernis sind Parallelklassen zu errich
ten und die Kinder nach dem Geschlechte zu trennen.

§ 3.

Die Gründung einer neuen Schule (§ 6 der Ver
ordnung des Arm eeoberkom m andanten) w ird nur dann 
verfügt, wenn

1) die Voraussetzungen für einen erfolgreichen 
Unterricht und eine gute Erziehung der Kinder gege
ben sind,

2) eine Gemeinde oder m ehrere Gemeinden zu
sam m en sich zur Bestreitung von wenigstens 40% der 
Gesamtkoslen hiefür verpflichten.

§4.

E ltern oder ihre Stellvertreter, die ein Kind in 
eine Schule einschreiben lassen, haben hiebei die 
schriftliche Erklärung abzugeben, dass sie für den re 
gelmässigen Schulbesuch des Kindes sorgen werden.
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II. Unterricht.

§5.

Die Stundenzahl für die einzelnen Lehrgegenstän- 
de, insbesondere auch für den Religionsunterricht, be
stim m t der Lehrplan.

Als allgemeine R ichtschnur für den Unterricht 
sind bis zur E inführung eigener Lehrpläne — jene 
Lehrpläne zu benützen, die an den gleichartigen öffent
lichen Volksschulen in  den angrenzenden Teilen der 
österreichisch-ungarischen Monarchie gelten. Die 
Schulleitung ist erm ächtigt, nach Massgabe der jew ei
ligen Ortsverhältnisse bei gleichzeitiger Anzeige an  das 
Kreiskommando Änderungen am  Lehrpläne vorzu
nehmen.

Als Schulreglement gelten vorläufig unbeschadet 
der durch die Ortsverhältnisse notwendigen, jeweils 
vom Kreiskomm ando bezeichneten Abweichungen jene 
in  den angrenzenden Teilen der österreichisch-ungari
schen Monarchie in  Kraft stehenden Vorschriften, m it 
denen jede Schulleitung unentgeltlich beteilt wird.

§6-
Die Lehrbücher und Lehrbehelfe, die in  den an 

grenzenden Teilen der österreichisch-ungarischen Mo
narchie zugelassen sind, können bis auf weiteres ver
wendet werden.

Bisher verwendete Lehrbücher und Lehrbehelfe 
können w eiterhin unter der Bedingung benützt w er
den, dass sie keinerlei Tendenz gegen die Monarchie 
oder die m it ih r verbündeten Staaten enthalten und 
dass russische Aufschriften durch solche in  der Un
terrichtssprache ersetzt werden.

§7.

Die Verfügungen der Kirchenbehörde oder der 
Organe der betreffenden Religionsgesellschaft über den 
Religionsunterricht und die Religionsübungen (§ 3 der 
Verordnung des Arm eeoberkom m andanten) sind dem 
Kreiskommando bekanntzugeben. Diese Verfügungen 
werden — soferne kein gesetzlicher Anstand dagegen 
besteht, — bei Verfassung des Stundenplanes möglichst 
berücksichtigt.

§8.
In Volksschulen m it wenigstens vier Klassen und 

polnischer oder ukrainischer Unterrichtssprache bildet 
von der dritten Klasse angefangen die deutsche Spra
che einen obligaten Lehrgegenstand.

In allen Volksschulen m it deutscher oder uk ra in i
scher U nterrichtssprache bildet die polnische Sprache 
einen obligaten Lehrgegenstand.

III. Schulaufsichtsorgane.

§9.

Als Organ für die Leitung und Beaufsichtigung 
des Unterrichtes und der Erziehung in den Schulen ist 
dem Kreiskommando ein Kreisschulinspektor beige
geben.

Die Anordnungen des Kreisschulinspektors h in 
sichtlich des Unterrichtes, der Erziehung, der Lehrm e
thode und der Schuldisziplin werden nam ens des Kreis
kom m andanten erteilt und sind daher von den L ehr
personen unbedingt zu befolgen; Abänderungen dieser 
Anordnungen bleiben dem K reiskom m andanten Vor
behalten.

§ 10.
Als Organ für die w irtschaftliche Verwaltung der 

Schulen w ird vom Kreiskommando in jeder Gemeinde, 
wo eine öffentliche Volksschule oder m ehrere solche 
Schulen bestehen, ein Ortsschulbeirat errichtet.

Dem Ortsschulbeirate obliegt insbesondere:
a) Die Verfassung des Voranschlages für den 

Schulaufw and jeder einzelnen Schule im  bevorstehen
den Schuljahre;

b) die Erteilung von Auskünften an das K reis
kom m ando über die Verwaltung der Schule und die 
Bestreitung der Auslagen hieiur;

c) die Beratung des Kreiskommandos und die An- 
tragstellung an dasselbe über M assnahmen zum Besten 
der Schule.

§ 11.

Dem Ortsschulbeirate haben als Mitglieder — ohne 
Anspruch auf eine Vergütung — anzugehören:

a) ein Vertreter der Gemeinde;
b) zwei V ertrauensm änner des Kreiskommandos;
c) der Schulleiter, oder beim Bestände m ehrerer 

Schulen in der Gemeinde, der vom Kreiskom m andanten 
bestim mte Schulleiter;

d) ein von der Kirchenbehörde nom inierter Ver
treter der katholischen Kirche;

e) je  ein von der protestantischen oder der jü d i
schen Kultusbehörde nom inierter Vertreter der betref
fenden Religionsgesellschaft, falls die Konfession einer 
entsprechenden Anzahl von Schulkindern dies erfor
dert; über das Zutreffen dieser Voraussetzung entschei
det das Kreiskommando.

§ 12.

Der K reiskom m andant ernennt aus den Mitglie
dern des Ortsschulbeirates den Vorsitzenden.
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§ 13.
Der Ortsschulbeirat versam m elt sich je nach Be

darf auf Einladung des Vorsitzenden oder fallweise An
ordnung des Kreiskommandos und fasst seine Beschlüs
se m it absoluter Stim m enm ehrheit der anwesenden Mit
glieder.

Bei gleichgeteillen Stim m en entscheidet die Stim 
me des Vorsitzenden.

§ 14.

Die in der Gemeinde wohnhaften Mitglieder des 
Ortsschulbeirates sind zur Teilnahm e an den Sitzun
gen verpflichtet.

§ 15.

Der K reiskom m andant kann einzelne Mitglieder 
des Ortsschulbeirates von ihrer Funktion entheben oder 
den O rtsschulbeirat auilösen. Im Falle der Auflösung 
des Ortsschulbeirates sind seine Agenden bis zur Neu
konstituierung in der vom Kreiskom m andanten ange
ordneten W eise zu besorgen.

IV. Lehrpersonen.

§ 16.
Die Lehrpersonen führen den Titel »Lehrer« oder 

»Lehrerin«.
Die m it der Leitung betraute Lehrperson führt 

den Titel »Schulleiter« oder »Schulleiterin«.

§ 17.

Gesuche um  Verleihung von Lehrstellen sind beim 
Kreiskommando einzubringen, in dessen Amtsgebiete 
die Schule liegt. Die notwendigen Nachweise über die 
Befähigung sind anzuschliessen.

Im  Gesuche ist anzugeben, ob der Bewerber be
reit wäre, auch eine Lehrstelle in  einem anderen Kreise 
anzunehm en. In diesem Falle wird, bei anderweitiger 
Vergebung der zunächst angestrebten Lehrstelle, das 
Gesuch dem Generalgouvernement zur allfälligen Be
rücksichtigung bei Vergebung einer anderen Lehrstelle 
vorgelegt.

§ 18. \

Die Ernennung von Lehrpersonen, auf Grund des 
§ 7 der Verordnung des Armeeoberkomm andanten er- 
lolgt nur auf Kriegsdauer und gegen jederzeitigen W i
derruf.

Die Pflichten sowie die m it der Lehrstelle verbun
denen Bezüge und Rechte werden im Ernennungsde
krete angegeben.

§ 19.
Bei Besetzung von Lehrstellen werden in erster 

Linie Bewerber berücksichtigt, die der einheim ischen 
Bevölkerung angehören.

§ 20.
F ür die Festsetzung der Bezüge durch den Kreis- 

kom m andanlen nach § 9, Absatz 1, der Verordnung des 
Arm eeoberkomm andanten gelten folgende Grundsätze:

A.
Lehrpersonen, die bisher auf einem Lehrposten in 

Polen angestellt waren, erhalten:
a) an  G rundgehalt alle bisherigen Bezüge, oder 

wenn sie bisher auf einem anderen Lehrposten ange
stellt wären, — nach Ermessen des Kreiskommandos 
alle Bezüge, die sie bisher auf ihrem  früheren D ienst
posten bezogen haben oder die ihr Vorgänger auf dem 
neuen Dienstposten bezogen hat;

b) eine 25%ige Teuerungszulage von den Barbe
zügen des Grundgehaltes;

c) eine N aturalw ohnung oder ein Quartiergeld 
(Relutum ) im Ausmasse von 20% der Barbezüge des 
Grundgehaltes.

B.

Lehrpersonen, die in  der österreichisch-ungari
schen Monarchie im öffentlichen Lehrdienste angestellt 
sind, erhalten ihre dortigen Bezüge und überdies die 
Diäten in der Höhe von fünf Kronen täglich.

C.
Neu engestellte Lehrpersonen erhalten:
a) je nach ih rer Qualifikation Gebühren von 700 

bis 900 Kronen jährlich ,
b) eine N aturalw ohnung oder ein Quartiergeld 

(Relutum ) im  Ausmasse von 20% der Barbezüge.

D.

Leitende Lehrpersonen an  Schulen m it m ehreren 
Lehrkräften oder m it m ehreren Klassen erhalten eine 
R em uneration von je 100 Kronen jährlich für jede 
Klasse.

§ 21 .
Der nach § 5, Absatz 2, der Verordnung des Ar

m eeoberkom m andanten vom 7. März 1915, Nr. 5 V. Bl., 
betreffend das Kultuswesen, den Seelsorgern für den 
Religionsunterricht zu gewährende Beitrag w ird von 
jenen Bezügen, die dem höchstbesoldeten Lehrer an 
derselben Schule nach § 20, A. Punkt a gebühren, in



4

der Weise berechnet, dass die wöchentliche Lehrdauer 
des betreffenden Lehrers mit üO Stunden aiigenummen 
wird.

Den Religionslehrern, die den Religionsunterricht 
an einer von ihrem  W ohnsitze m ehr als zwei Kilometer 
entfernten Schule erteilen, werden die erforderlichen 
Vorspanne auf Rechnung des Schulaufw andes beige
stellt.

§ 22 .

Die norm ale Lehrverpflichtung einer Lehrperson 
beträgt 30, die einer leitenden Lehrperson 20 wöchent
liche U nterrichtsstunden.

M ehrleistungen können den Lehrpersonen nur bis 
zum Höchstausmasse von weiteren 6 Stunden gegen eine 
besondere Vergütung von 30 Kronen jährlich  für jede 
U nterrichtsstunde auferlegt werden.

Über die H eranziehung von Aushilfskräften und 
über die Höhe der aus diesem Anlasse zu bewilligen
den Rem unerationen entscheidet fallweise das Kreis
kommando.

§23.

Den Lehrpersonen werden ihre ständigen Bezüge 
in m onatlichen Raten im Voraus, die Rem unerationen 
für M ehrleistungen am  Schlüsse des Schuljahres aus
gezahlt.

§24.

Lehrpersonen, die ihre Berufspflichten vernach
lässigen oder deren Verhalten m it der W ürde eines An
gestellten der k. u. k. M ilitärverw altung unvereinbar 
erscheint, werden vom K reiskom m andanten zur Recht
fertigung aufgefordert und im  Falle eines Verschuldens 
entweder zur Ordnung erm ahnt oder im  D isziplinar- 
wege bestraft.

§ 25.

D isziplinarstrafen sind:
a) der Verweis,
h) die strafweise Versetzung auf eigene Kosten auf 

eine andere Lehrstelle desselben Kreises,
c) die strafweise Enthebung vom Schuldienste.
Die letzterw ähnte D isziplinarstrafe w ird in der 

Regel erst verhängt, wenn die Lehrperson bereits we
nigstens eine D isziplinarstrafe erhalten hat.

§ 26.

Gegen eine Disziplinarverfiigung kann binnen acht 
Tagen nach der Verkündung oder Zustellung die Be
rufung an das Generalgouvernement schriftlich beim 
Kreiskommando eingebracht werden.

Die Berufung hat aufschiebende W irkung, doch 
kann der Kreiskom m andant bei strafweiser Enthebung

die Lehrperson bis zur Entscheidung über die Beru
fung vom Amte suspendieren.

§ 27.

Die strafweise Enthebung vom Schuldienste wird 
dem Generalgouvernement gemeldet und nach Rechts
kraft in seinem Verordnungsblalte veröffentlicht.

V. Schulaufwand und Bedeckung.

§28.

Der Schulaufwand um fast die Auslagen für:
die Bezüge der Lehrpersonen,
die Beiträge für den Religionsunterricht,
die sachlichen Erfordernisse.
Zu den sachlichen Erfordernissen gehören die 

Auslagen für die Beistellung und Instandhaltung der 
Schullokaliläten, für die Beheizung, Beleuchtung und 
Bedienung, für die Beschaffung der inneren E inrich
tungen, für die Kanzleierfordernisse, Lehrbehelfe und 
für den Vorspann der Lehi personen.

§29.

Der Schulaufw and ist für jede einzelne Schule vom 
Ortssehulbeirate nach § 10, Punkt A, in einen Jah res
voranschlag zusammenzufassen, der dem Kreiskom
m andanten zur Genehmigung vorzulegen ist.

Der genehmigte Voranschlag bildet die G rund
lage für die Aufteilung des Schulaufwandes auf die 
Personen und Körperschaften, denen die E rhaltung der 
Schule und die Bedeckung des Schulaufwandes obliegt 
(Schulerhalter).

§30.

Schulerhalter sind die Gemeinden und die k. u. k. 
M ilitärverw altung als Nachfolgerin des russischen 
Staatsärars.

Zum  Aufwande jeder bisher schon bestandenen 
Volksschule haben diese beiden beitragspflichtigen Stel
len im  Schuljahre 1915/16 in jenem  perzentuellen Ver
hältnisse beizutragen, das für das Schuljahr 1913/14 
durch die bestandene russische Schulbehörde festgesetzt 
worden war. Dieses V erhältnis w ird auf Grund der 
Voranschläge des Schuljahres 1913/14 und in ihrer E r
manglung, auf Grund anderw eitiger Erhebungen er
mittelt.

Zum Aufwande neuerrichteter Schulen werden 
von den Gemeinden gemäss § 3, Punkt 2, wenigstens 
40% beigetragen.

§31.

Die Gemeinden bestreiten den auf sie entfallen
den Teil des Schulaufwandes:



a) aus den ihnen zur Verfügung stehenden beson
deren Mitteln und Fonds;

b) aus den vom Kreiskoinmando gemäss § 8 der 
Verordnung des A rm eeoberkom m andanten vorgeschrie
benen Schulumlagen.

B.

Privatvolksschulen.

§32.

Gesuche um  Bewilligung zur F ortführung oder 
G ründung von Privatvolksschulen (§ 10 der Verordnung 
des A rm eeoberkom m andanten) sind beim  Kreiskom 
m ando einzubringen, in dessen Amtsgebiete die Schule 
besteht oder errichtet werden soll.

Voraussetzung der Bewilligung ist:
a) dass die Leiter und Lehrpersonen in  sittlicher 

Beziehung unbeanstandet sind,
b) dass der vorgelegte L ehrplan im  wesentlichsten 

dem Lehrpläne einer gleichartigen öffentlichen Volks
schule entspricht,

c) dass für den R eligionsunterricht in  einer den 
bestehenden Vorschriften entsprechenden Weise vor
gesorgt ist,

d) dass die E inrichtungen der Schule die E rre i
chung des der Volksschule vorgeschriebenen Zieles er
möglichen,

e) dass die E inrichtungen der Schulokalitäten 
keine Nachteile für die Gesundheit der Kinder befürch
ten lassen.

§33.

E in Wechsel im  Lehrpersonale, eine Änderung des 
Lehrplanes, der Schullokalitäten odei sonstigen E in 
richtungen darf nur m it Genehmigung des Kreiskom
m andos erfolgen.

W enn die Änderung das W esen der Schule oder 
eine Bedingung der Bewilligung beeinträchtigt, darf 
der Betrieb erst nach Genehmigung des Generalgouver
neurs fortgefülirt werden.

§34.

Die Privatvolksschulen stehen unter der unm ittel
baren Aufsicht des Kreiskommandos (§ 1 der Verord
nung des Armeeoberkomm andanten). Ihm  sind die 
Vorsteher für die Vorgänge in  der Schule verantw ort
lich.

Das Kreiskommando kann insbesondere auch die 
Entfernung einzelner Lehrpersonen von der Anstalt 
anordnen.

§ 35.
W enn beim  Betriebe einer Privatvolksschule eine 

geltende Vorschrift oder eine Bedingung der Bewilli

gung nicht beobachtet oder ein sonstiges Gebrechen 
offenbar wird, kann der Kreiskom m andant in dringen
den Fällen — vorbehaltlich des W iderrufes der Be
w illigung durch den Generalgouverneur (§ 10 der Ver
ordnung des Arm eeoberkom m andanten) — bis zur 
Schlussfassung des Gcneralgouverneurs die Fortsetzung 
des Betriebes einstellen, Der Berufung gegen diese Ver
fügung kom m t eine aufschiebende W irkung nicht zu.

C. 

Wirksamkeitsbeginn.

§ 36.

Diese Verordnung tritt m it dem Tage ihrer K und
m achung in Kraft.

Der k. u. k. M ilitärgeneral-Gouverneur 
hrich Freiherr von Diller, mp., Generalmajor.

291. 

Kundmachung des k. u. k. Militär-General-Gou- 
vernsments in Polen vom 28. October 1915.

Stellung unter Zwangsverwaltung.

Der k. u. k. M ilitärgeneralgouverneur h a t auf 
Grund des § 2. der Verordnung des Armeeoberkom
m andanten vom 15. September 1915. Nr. 37/IX., die auf 
öst.-ungar. Verwaltungsgebiete liegenden Betriebsanla
gen und Liegenschaften der Sosnowitzer Gesellschaft 
für Kohlengruben, Erzgewinnung und Hüttenbetrieb in  
Sosnowice (Societe anonym e de carbonages m ines et 
usincs de Sosnowice) unter Zwangsverwaltung gestellt 
und zum  Zwangsverwalter den Bergingenieur k. k. Oblt. 
Felix Hess, derzeit in Niwka wohnhaft, ernannt.

Diese Verfügung ist am  1. November d. J. in  Kraft 
getreten.

Die Sosnowitzer Gesellschaft h a t eine eigene Be
triebsleitung für die betreffenden Teile des U nterneh
m ens m it dem Sitze in Dabrowa eingerichtet.

292. 

Kundmachung,
betreffend die Beschlagnahme von Leder a ller Art.

Auf Grund der Verordnung des k. u. k. E tappen
oberkommandos Op. Nr. 86.479 von 1915 w ird verfügt:

1) Sämtliche in den Gerbereien und bei H änd
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lern slcs M ilitärgouvernementsbereiches vorhandenen 
und in Bearbeitung befindlichen Ledersorten werden 
zu Gunsten der k. u. k. Heeresverwaltung in  Anspruch 
genoimme. und beschlagnahmt.

Alle früher von anderen M ilitärbehörden oder 
M ilitärorganen vorgenommenen Beschlagnahm en von 
Leder treter h iem it ausser Kraft.

2) Ahe Gerbereien und Händler haben sofort nach 
dem Erscheinen dieser Kundm achung, dann an  jedem  
folgenden Sonntag beim  k. u. k. Kreiskomm ando in 
Olkusz schriftlich anzuzeigen:

a) d e n  V o r r a t  a n  g e b r a u c h s f e r t i g e m  
L e d e :\

b) d e n  V o r r a t  a n  d e m  i n  B e a r b e i t u n g  
b e f i n d l i c h e n  L e d e r .

F ü r diese Anzeige sind die Form ulare beim k. u. k. 
Kreiskorr.mando zu beziehen.

3) Das Verfügungsrechl über alle zur Anzeige ge
brachten Vorräte steht ausschliesslich nur der Leder
übernahm stelle beim k. u. k. Kreiskomm ando in R a
dom zu.

4) Jede unrichtige Anzeige, jeder freie Verkauf, 
jede Transferierung an einen anderen Orf und jedes 
Verbergen von Ledervorräten ist verboten.

Ü bertretungen dieses Verbotes werden m it Geld
strafe bis zu 2000 Kronen oder m it Arreststrafe bis zu 
6 Monaten bestraft. Dieselbe Strafe h a t auch jeder zu 
gewärtigen, welcher von den ihm  bekannten anm el
dungspflichtigen und nicht angezeigten Ledervorräten 
dem Kreiskomm ando die Anzeige nicht erstattet.

Die Unterlassung der Anzeige zieht überdies noch 
die Konfiskation des hinterzogenen Vorrates nach sich.

Dem Anzeiger eines hinterzogenen Vorrates w ird 
eine Präm ie von 5% des Schätzungswertes dieses Vor
rates zugesichert.

Diese P räm ie ist nur auf Zivilpersonen beschränkt.
5) Die angezeigten fertigen Ledersorten werden 

durch die k. u. k. Lederübernahm stelle beim  k. u. k. 
Kreiskomm ando in  Radom übernomm en.

6) Der übernehm enden Kommission obliegt:
a) Die Sortierung in solche Led^jsorten, die für 

Heereszwccke geeignet und in  solche, die für Heeres
zwecke nicht geeignet sind,

b) die Festsetzung des Preises der für Heeres
zwecke geeignet befundenen Ledersorten,

c) die Austeilung einer Ü bernahm sbestätigung 
d. i. der vorgeschriebenen Ledersorten nach Gattung, 
Qualität, Gewicht und Preis,

d) d 'n Abspedierung der übernom m enen Vorräte,
e) d ;e M arkierung des für Heereszwecke nicht ge

eigneten Leders.
7) Bei M einungsverschiedenheiten über den Preis 

kann  sich der Übergeber an  das k. u. k. Kreiskom
m ando uni er Vorlage von Mustern berufen.

Das k. u. k. Kreiskomm ando w ird binnen 24 S tun
den nach E inbringung der Berufung entscheiden. Die
se Entscheidung ist endgiltig und unanfechtbar.

8) Die von der Übernahm skom mission übernom 
menen Ledersorten werden bei Abgabe der Übernahm s- 
bestäligung (Bescheinigung) von der Kassa des k. u. k. 
Kreiskomm ando in Olkusz bezahlt.

9 ) D i e n i c h t f ü r H e e r e s z w e c k e g e i g n e -  
t e n  L e d e r s o r t e n  w e r d e n  d e n  E i g e n t ü 
m e r n  z u m  f r e i e n  V e r k a u f  i n n e r h a l b  d e s  
K r e i s e s  ü b e r l a s s e n .

Der Verkauf in  den Bereich eines anderen K reis
kom m andos bedarf einer Ausfuhrbewilligung durch das 
k. u. k. Kreiskommando.

10) Die n icht für Heereszwecke geeigneten Leder
sorten sind vom Eigentüm er m ittels eines Ausweises 
evident zu führen. Der Ausweis unterliegt der Kont
rolle des k. u. k. Kreiskommandos.

Form ulare sind bei diesem Kommando zu b e
ziehen.

Diese K undm achung wurde in den Gemeinden 
öffentlich angeschlagen.

293. 

Beschlagnahme der Heu- und Strohvorräte.
Alles im  Kreise Olkusz befindliche, nicht zur Ver

pflegung deS eigenen Viehstandes der Landw irte be
nötigte Heu und Stroh w ird h ierm it auf Grund Ver
ordnung des M. G. G. J. Nr. 1503 vom 23. Oktober 1915 
militärisch, m it Beschlag belegt.

Das von jedem  Landw irte pro Pferd und  Rind 
zurückzubehaltende Heu w ird m it 6 Kg., Stroh m it 5 Kg. 
täglich festgesetzt. Landw irte aus den Gemeinden Slaw- 
köw, Boleslaw, Rabszlyn, Suloszowa, Minoga, Ciano- 
wice, Skala und Jangrot, die nach obigen W eisungen 
m ehr Heu besitzen, als sie selbst zur E rnährung  ihres 
Pferde- und Rinderstandes benötigen, haben diese 
Überschlüsse m it eigenen oder gemietenen Pferden ab
zuführen:

1) an die k. u. k. Fassungsstelle in Olkusz (B ahn
hof),

2) aus den Gemeinden Zarnowiec, W olbrom  und 
Ividöw an die Ersatzeskadron des Ul. Rgtes. Nr. 2 (F a 
brik  W esten, W olbrom ) und

3) aus den Gemeinden Ivroczyce, P ilica und Ogro- 
dzieniec führen ihre überschüssigen Vorräte nach der 
Fabrik  Huldczynski bei Zawiercie, wo dieselben ver
laden werden.

Bei der D urchfahrt durch Ogrodzieniec verstän
digen dieselben den Erntebeam ten Jungto im Gemein- 
deamO welcher die Abwage und Verladung überwacht.
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H p. u i s t  b i s  z u m  20. D e z e m b e r  1915 u n d  

S t r o h  s p ä t e s t e n s  b i s  z u m  31. D e z e m b e r  

1915 a b z u f ü h  r  e n.

Bezahlt wird pro q ungeprestes Heu 7 K.

Bezahlt w ird pro q ungeprestes Stroh 4 K.

Zufuhr w ird bei der Übernahm e des gelieferten 

Heues und Strohs sofort vergütet, wie folgt:

pro 1 q und 1 Kilometer 5 h.

Die Auszahlung gegen gleichzeitige Abgabe der 
bei der Ü bernahm e ausgestellten Bescheinigungen er
folgt:

1) bei der k. u. k. Kreiskasse in Olkusz,
2) bei dem k. u. k. M ilitärstationskom m ando in 

W olbrom,
3) bei dem k. u. k. M ililärstationskom m ando in 

Pilica.
Übertretungen dieser Vorschriften werden vom 

k. u. k. Kreiskommando in Olkusz m it Geldstrafen bis 
zu 2000 Kronen, bezw. m it Arrest bis zu 6 Monaten be
straft und verfällt ausserdem  das verbotswidrig rück- 
behaltene Heu und Stroh der Konfiskation. Die A n
m eldung der Überschüsse an  Heu und Stroh h a t bis 
15. Dezember bei dem Erntebeam ten zu versehen.

Die M ilitär Stat. Kden, Gend. Posten Kden, W öjte 
und Soltyse haben in  ihrem  W irkungskreise auf die 
genaue D urchführung obiger Vorschriften einzuw ir
ken und die Beistellung aller verfügbaren F uhren  an 
die Heu und Strohbesitzer zu veranlassen.

Diese K undm achung wurde in  den Gemeinden 
öffentlich angeschlagen.

294. 

Kundmachung,
betreffend die Unterstützung russ. Staatsangehöriger.

Auf Grund Erl. des k. u. k. Mil. Gen. Gouv. vom 
18/XI. 1915 Nr. 9339 und in Ergänzung des Art. 276 
des Amtsblattes Nr. 15, werden bis auf W eiteres Geld
aushilfen bezw. U nterhaltsbeiträge folgenden Katego
rien  t a t s ä c h l i c h  U nterstützungsbedürftiger ge- 
währt:

1) Allen im  Venvaltungsgebiete zurückgebliebe
nen Angestellten des russ. Staates (Beamten und Die
nern).

2) Unterhaltsbeitragsberechtigten Fam ilienange
hörigen rissischer Soldaten des M anschaftsstandes nach 
Massgabe des bestehenden russischen Gesetzes, jedoch 
m it der Einschränkung, dass der U nterhaltsbeitrag 
säm tlicher Fam ilienangehörigen m onatlich den B e
trag von 30 K. n ich t übersteigen darf.

Gesuche sind im  Wege des Gemein denvorstehers 
einzubringen, der auf denselben unter persönlicher Ver
antw ortung ausdrücklich zu bestätigen hat, dass

1) dem Gesuchsteller ein A n s p r u c h  auf Z u
erkennung des Unterhallsbeitrages n a c h  d e m  r u s  s. 
G e s e t z e  z u s t e h t  und

2) der Gesuchsteller tatsächlich des n o t  wr e n  d i- 
g e u  L e b e n  U n t e r h a l t e s  e n t b e h r t .

Bezüglich der Pensionisten w ird eine V erlautba
rung in  der nächsten Zeit erfolgen.

295. 

Widerrechtliches Heruntersetzen des Rubelkurses.
Es soll neuerlich des öfteren Vorkommen sein, dass 

Handelstreibende den festgesetzten Rubelwert von 2 Kro
nen auf 1.80 K. w iderrechtlich heruntersetzen.

Um diesen Unfug hintenzuhalten, beauftrage ich 
alle öffentlichen Organe, nach solchen H andelstreiben
den eifrig zu fahnden, und die konstatierten Fälle so
fort dem k. u. k. Kreiskomm ando anzuzeigen, welches 
die Täter em pfindlich bestrafen wird.

Diese Verfügung ist auf geeignete W eise in  w ei
testen Kreisen zu verbreiten.

296. 

An alle Gemeindevorsteher!
Die an der E isenbahnlinie gelegenen Gemeinden 

haben im Falle von Schneeverwehungen den B ahn
erhaltungsorganen über die von ihnen gestellte A n
forderung stets die erforderliche A rbeitsm anschaft zu 
stellen.

Um diese Hilfskräfte gegebenen Falles möglichst 
rasch beizustellen, sind vom Gemeindevorsteher die be
treffenden Leute s o g l e i c h  in  Evidenz zu nehm en.

Die Entlohnung beträgt pro A rbeitsstunde zw i
schen 6-h früh und 6-h abends 30 h, bei Nacht 45 h.

F ü r beigestellte Schaufeln w ird eine jedesm alige 
Vergütung von 20 h. gewährt.

297. 

Kundmachung.
Von der Zivilbevölkerung werden vielfach russi

sche M anschaftsmänlel getragen, welcher Um stand ge
eignet ist, den Kriegsgefangenen das Entweichen zu 
erleichtern.

Die Bevölkerung w ird daher aufm erksam  gemacht,
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dass sie sich beim Tragen russischer Mäntel einer Ver
wechslung m it entsprungenen Gefangenen ständig aus
setzt und dass es sich daher em pfiehlt solche Mäntel 
derart zu ändern, dass die T räger als Zivilpersonen 
unzweifelhaft zu erkennen sind.

. Bei dieser Gelegenheit werden die Soltysse und 
W öjte erneuert darauf aufm erksam  gemacht, dass sie 
persönlich zu strenger V erantw ortung gezogen werden, 
wenn sie es unterlassen, die in ihren Dörfern sich etwa 
verbergenden Kriegsgefangenen anzuzeigen.

298. 

Belehrung.

In letzterer Zeit m ussten aberm als in  einer nicht 
geringen Anzahl von Fällen  Bestrafungen wegen Besit
zes von Waffen, M unition und m ilitärischen A usrüs
tungsgegenständen erfolgen. Es scheint, dass die Be
völkerung den wiederholten K undm achungen n icht die 
gebührende Achtung schenkt und m ich dadurch zur 
schärfsten Bestrafung zwingt.

Um falschen Auffassungen entgegen zu treten, 
verweise ich auf die Bestimm ungen der §§ 479 und 
480 des Militärstrafgesetzes, wonach derjenige, der sich 
unbefugt und daher rechtsw idrig in den Besitz frem 
der Sachen gleichgiltig, ob diese im Eigentum e bezvv. 
Besitze von Privatpersonen oder des Staates stehen, 
setzt, bei freiwilliger Rückstellung straflos wird.

Zu den angeführten, frem den Sachen, deren A n
eignung verboten ist, gehören auch freiliegende, verg ra
bene oder vom M ilitär zurückgelassene österreichische, 
deutsche oder russische W affen, M unition und Aus
rüstungsgegenstände.

Die freiwillige Herausgabe kann an alle Gendar
m erie- und Finanzw achposten, m ilitärischen K om m an
den, an die W öjts und Soltysse erfolgen und befreit 
den diese Gegenstände Abliefernden n icht nur von der 
Strafe der früheren unbefugten Aneignung, sondern 
begründet auch für ihn  bei m ilitärischen Gegenstän
den den Anspruch auf Ausfolgung einer P räm ie in 
Geld.

Ich mache es allen Gemeindeorganen, der Geist
lichkeit und den Lehrern zur strengen Pflicht, in die
sem Sinne aufklärend unter der gesamm ten Bevölke
rung zu wirken.

Sollten diese Belehrungen den erhofften Erfolg 
nicht haben, so werde ich die Säumigen, bei denen 
Gegenstände der erw ähnten Art gefunden werden, m it 
unnachtsichliger Strenge behandeln lassen.

299. 

Einführung des Branntweinmonopoles im 
deutschen Okkupationsgebiete.

Das kaiserlich-deutsche Generalgouvernem ent in 
W arschau h a t m it Verordnung vom 10. Oktober 1915 
Nr. 13 V. Bl. für den B ranntw ein (als B ranntw ein gel
ten auch Rum, Arrak, Cognak und Liquöre) ein E in
fu h r- und Verkaufsmonopol geschaffen, das sofort in 
K raft trat, in  Folge dessen diese Erzeugnisse aus der 
Zollgemeinschaft ausgeschieden sind.

Die E infuhr von B ranntw ein und anderen Alko
holgetränken in das von den öst.-ung. Truppen be
setzte Gebiet ist nunm ehr n u r  ü b e r  d i e  ö s t e r 
r e i c h i s c h e  Z o l l g r e n z e  gegen E inhebung des 
Zolles gestattet.

300. 

Einzahlung von Steuern, Strafgeldern, etc. bei 
der Kreiskommandokassa.

Hiem it werden die Gemeindeorgane aufgefordert, 
alle Schriften, m ittelst deren Steuern, Strafgelder etc. 
überhaupt irgend welchen Geldbetrag an die Kreis
kom m andokassa abführen, stets in  zwei gleichlauten
den Paren  zu verfassen.

Falls die Geldabfuhr sich auf m ehrere Parteien 
beziehen sollte, so ist im m er detailliert anzugeben, wie 
grosse Teilbeträge auf die einzelnen Parteien  en t
fallen.

301. 

Einführung des Tabakmonopoles im deutschen 
Okkupationsgebiete.

Das kaiserlich-deutsche Generalgouvernement in 
W arschau h a t m it Verordnung vom 2. Oktober 1915 
Nr. 10 V. Bl. für den Tabak ein E infuhr- und Ver
kaufsmonopol geschaffen, das sofort in  Kraft trat, in 
Folge dessen dieses Erzeugnis aus der Zollgemein
schaft ausgeschieden ist.

Die E infuhr von Tabakm aterialien in das von 
den öst.-ung. T ruppen besetzte Gebiet ist nunm ehr n u r  
ü b e r  d i e  ö s t e r e i c h i s c h e  Z o l l g r e n z e  gegen 
E inhebung des Zolles gestattet.

302. 

Kundmachung.
Es kommen noch im m er Fälle vor, dass trotz den 

im Am tsblatte vom 15. Ju n i 1915 unter Nr. 81 ver
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lautbarten Strassenpolizei Vorschriften die Fuhrw erke 
m it einer Adressatafel und bei Nachtzeit m it einer b ren
nenden Laterne nicht versehen sind.

Alle Gemeindevorsteher und Schultheise werden 
daher aufgefordert, diese Vorschriften allen Bewoh
nern in Erinnerung zu bringen und sie zu belehren, dass 
jede Übertretung der Strassenpolizeivorschriften streng
stens bestraft werden wird.

303. 

Vorschriften betreffend die Ausgrabung und 
Überführung der im Felde Gefallenen und Ver

storbenen.
Infolge Runderlass des k. u. k. M ilitär-G eneral- 

Gouvernements für das öst.-ungar. Okkupationsgebiet 
in Polen, in Lublin Nr. 8081 vom 28/X. 1915 w ird in 
Betreff der Ausgrabungen und Überführung der im 
Felde Gefallenen und Verstorbenen, folgendes be- 
kanntgegeben:

Exhum ierungen können nur aus Einzelgräbern 
erfolgen.

Die Ausgrabung w ird im Beisein eines M ilitär- 
Vertreters, der hiezu delegiert w ird und auch den be
züglichen Leichenpass zu vidieren hat, nach der Vor
schriften der Verordnung des k. k. M inisteriums des 
Innern vom 3. Mai 1874. R. G. Bl. Nr. 56, auf ungar. - 
Gebiete nach den dort geltenden Bestimmungen vorge
nommen.

Die Vorschriften für den Leichentransport im In 
nern der Monarchie sind genauestens zu beachten.

Die Bestimmungen bezüglich des Beiseins eines 
M ilitär-V ertreters beziehen sich nur auf die m om en
tanen V erhältnisse und nur auf den Bereich der A r
mee. F ü r die Zeit nach der Demobilisierung gelten für 
Exhum ierungen die im Frieden bestehenden V or
schriften.

Es w ird darauf aufm erksam  gemacht, dass es 
wünschenswert ist, Exhum ierungen und Leichentrans
porte im Felde Gefallener und Verstorbener für die 
Zeit nach dem Kriege aufzuschieben und dass die 
Bahnverwaltungen für solche Überführungen, die erst 
nach Beendigung des Feldzuges durchgetührt werden, 
eine 50% Frachterm ässigung in Aussicht gestellt h a 
ben.

F ür Personen, die von ausw ärts in das Okkupa
tionsgebiet kommen, muss der Reisepass den Anforde
rungen der Verordnung des österr. Gesam mtm iniste- 
rium s vom 15. Jänner 1915 R. G. Bl. 11 oder des miger. 
Gesam mtm inisteriums vom 16. Jänner 1915 Nr. 285/M. E. 
entsprechen, ausdrücklich für die Reise in das O kkupa
tionsgebiet ausgestellt und m it dem Visum des Armee

oberkommandos (Etappenoberkom m andos, Feldpost 51) 
oder des K riegsm inisterium s beziehungsweise einer sei
ner exponierten Passvidierungsstellen in Krakau oder in 
Szczakowa versehen sein.

Der Reisepass m uss m it einer das Aussehen des 
Reisenden getreu wiedergebenden Photographie und m it 
einer am tlichen Bescheinigung der k. k. Bezirkshaupt
m annschaft (der k. k. Polizeidirektion) darüber ver
sehen sein, dass der Passinhaber tatsächlich die durch 
die Photographie dargestellte Person ist.

In jedem  Reisepässe muss der Zweck und das 
Ziel der Reise angegeben werden.

304. 

Strafurteil.
Im Namen Seiner Majestät des Kaisers von Österreich 

und Apostolischen Königs von Ungarn.

Das k. u. k. Feldgericht des 4. AOK. als erken
nendes Landw ehrslandgericht in  Standort hat nach 
der am  16. September 1915 unter dem Vorsitze des 
Obersten Johann Steeink und der Leitung des Oberst
auditor Otto W rany in Anwesenheit des Korp. Alfred 
Löwit I. R. 28 als Schriftführers, des Oberstaudit. Dr. 
Wenzel Vorlicek als Anklägers, der Angeklagten 
Edm und Janicki, Stanislaus Okowanczyk, Boleslaw 
Ochnio, Josef Kobialka, Zygm unt Kubanczynski, J u 
lian Golbiak, Josef Niedziulka, Karl Janczuk, M axi
m ilian Koniak und des H aupm annauditor Andor Gretz- 
m acher als Verteidigers durchgeführten H auptver
handlung über die gegen die angeführten Angeklagten 
wegen Verbrechens der Ausspähung erhobene Anklage 
vom 15. September 1915, G. Z. K. 543/15 und den vom 
Ankläger gestellten Antrag auf Schuldspruch zu Recht 
erkannt:

1) E d m u n d  J a n i c k i  aus Radzin, Gouv. L u
blin, Russ. Polen, ebendahin heim atszuständig, 22 Jah -

* re alt, r. k., ledig, L andm ann von Beruf (G eburtsjahr 
1892),

2) S t a n i s l a u s  Ok o w a n c z y k  aus Radzin, 
Gouv. Lublin, Russ. Polen, ebendahin heim atszustän
dig, 20 Jahre alt, r. k., ledig, M aurergehilfe (Geburts
jah r 1894),

3) B o l e s l a w  O c h n i o  aus Radzin, Gouv. L u 
blin, Russ. Polen, ebendahin heim atszuständig, 17 J a h 
re alt, r. k., ledig, Gärtnergehilfe,

4) J o s e f  K o b i a l k a  aus Radzin, Gouv. Lublin, 
Russ. Polen, ebendahin heim atszuständig, 19 Jahre alt, 
r. k., ledig, Steinklopfer,

5) Z y g m u n t  K u b a n c z y n s k i  aus Radzin, 
Gouv. Lublin, Russ. Polen, ebendahin heim atszustän
dig, 19 Jahre alt, r. k., ledig, Schlossergeselle,
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6) J u l i a n  G o l b i a k  aus Radzin, Gouv. Lublin, 
Russ. Polen, ebendahin heim atszusländig, 17 Jah re  alt, 
r. k., ledig, Taglöhner,

7) J o s e f  N i e d z i u l k a  aus Bobernia, Bezirk 
Radzin, Gouv. Lublin, Russ. Polen, ebendahin heim ats
zuständig, 18 Jah re  alt, r. k., ledig, Taglöhner,

8) K a r 1 J a n c z u k  aus Ges, Bezirk Radzin, Gouv. 
Lublin, Russ. Polen, ebendahin heim atszuständig, 17 
Jahre  alt, r. k., ledig, Schustergehilfe,

9) M a x i m i 1 i a n K o n i a k  aus Radzin. Gouv. 
Lublin, Russ. Polen, ebendahin heim atszuständig, 17 
Jah re  alt, r. k., ledig Drechslergeselle,

s i n d  s c h u l d i g  

und zwar ad 1 bis 9

Des Verbrechens des Ausspähung nach § 321 M. 
St. G. begangen dadurch, dass sie zur Kriegszeit säm t
lich im Sommer 1915 von der russischen K unschafter- 
stelle in Radzin als Spione (rozwiedzvk) gegen Öster
reich und die Verbündeten sich aufnehm en sowie in 
die Liste der russischen Spione eintragen Hessen, dass 
sie ferner a l l e  ursächlich ihrer Aufnahm e als A us
späher ihnen vom russischer Kunschaftsoffizier an die 
H and übergebene Geldbeträge zumeist 50 Rubel und 
noch m ehr annahm en, ferner dass sie, von dem ru s
sischen Kunschaftsoffizier dam it betraut, an der W eich
sel bezw. im Raume zwischen W eichsel und Bug Stel
lungen, Bewegungen, Befestigungen, Verhältnisse be
treffend Munition, Zusammensetzung, Stärke Brücken
bauten, etc. etc. der öst.-ung. (bezw. der Verbündeten) 
T ruppen auszukundschaften und dem russischen K und
schaftsbureau bekanntzugeben, wobei einzelne m it u n 
ter bei guter Lösung des Autrages, ein bis m ehrere 
H undert Rubel als Entlohnung in  Aussicht gestellt 
wurden, die Realisierung der erhaltenen Aufträge zum 
Nachteile der österr. (Verbündeten) T ruppen anstreb- 
len, dass ferner Josef Kobialka, Zygm unt Kubaczyn- 
ski, Stanislaus Okowanczyk, Edm und Janicki, Ju lian  
Golbiak, Josef Niedziulka, Boleslaw Ochnio und Karl 
Janczuk beim Rückzuge der Russen in der von österr. 
T ruppen besetzten Radzin als aufgenommene und in 
der russischen Kundschafterliste eingetragene Spione 
absichtlich zurückblieben oder absichtlich von den 
Russen zurückgelassen wurden, um  die österr. T ru p 
pen auszuspähen und das Ergebnis ihrer W ahrnehm un
gen bei sich eventuell ergebenden Gelegenheit den ru s
sischen Kundschaftsstellen mitzu teilen, schliesslich dass 
Edm und Janicki den Zygm unt Kubaczynski, Zygmunt 
Kubaczynski den Ladislaus und Stefan Prokopnik sowie 
den Josef Kobialka und Ju lian  Golbiak, Ju lian  Gol
biak den Niedziulka zum Kundschanfterdienste ge
gen die österr.-ung. T ruppen aneiferten, in dem sie 
ihnen den Gelderwerb anpriesen, und ausserdem  ihnen 
durch Anempfehlung und sonstige V erm ittlung behilf

lich waren, als russische Spione in die Liste der ru s 
sischen Ausspäher eingetragen und m it A usspähungs- 
gufträgen betraut zu werden, — und werden, da sie 
säm tlich w ährend des Krieges teils durch Polizeiagen
ten, teils durch M ilitärpatrouillen in Bereiche der A r
mee aufgegriffen wurden, standrechtlich

A) Edm und Janicki und Stanislaus Okowanczyk 
gemäss § 322 M. St. G. und 444 Abs. 2 M. St. P. 0 . zum 
T o d e  d u r c h  d e n  S t r a n g .  (Reihenfolge: zuerst 
Okowanczyk, dann Janicki) und

B) Boleslaw Ochnio,
Josef Ivohialka,
Zygm unt Kubaczynski,
Ju lian  Golbiak,
Josef Niedziulka,
Karl Janczuk,
M aximilian Koniak

gemäss § 322 M. St. G., § 444 Abs. 3 M. St. P. O. und 
Zirk. Vgd. des R. K. M. vom 22/XII. 1868 Präs. Nr. 
4554 Pkt. 23 al V zum schweren Kerker und zwar

Boleslaw Ochnio, Josef Kobialka, Ju lian  Golbiak, 
Josef Niedziulka, Karl Janczuk, M axim ilian Koniak in 
der Dauer von a c h t z e h n  J a h r e n ,

und Zygm unt Kubaczynski in  der D auer von 
f ü n f z e h n  J a h r e n ,  verschärft bei allen sub B) Ge
nannten durch m o n a t l i c h  e i n m a l  F a s t e n  ver
urteilt.

305. 

Beschlagnahme von Goldschlägerhäutchen im 
Kreise Olkusz.

Säm m tliche Vorräte von Goldschlägerhäutchen, 
das sind die peritonealen Überzüge des Blinddarm es 

I von Rindern sind vom heutigen Tage an die Fassungs
stelle Olkusz zu entsenden.

Als Vergütung erhallen die Parteien 18 Kronen 
per 100 Stück.

Die Viehbeschauer aller öffentlichen Schlacht
häuser haben darüber zu überwachen, dam it die ge
nannten Goldschlägerhäutchen unm itelbar nach der 
Schlachtung gewonnen, hierauf gesammelt im feuchten 
Zustande gbsalzcn, verpackt und m it Ende jedes Mo
nats an  die Fassungslelle Olkusz entsendet werden.

Hiebei ist darauf zu achten, dass die Häutchen 
sauber in voller Länge und lochfrei abgezogen werden 
und auch bei der weiteren M anipulation unverletzt 
bleiben.

Die Gemeindevorsteher in den Gemeinden, in wel
chen sich öffentliche Schlachthäuser befinden, haben 
m ir unbedingt den 5-ten jeden Monats die Zahl der an 
die Fassungsstelle endsandten H äutchen anzugeben.
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Steckbrief.
Am 16. September 1915 gegen 1 Uhr vorm ittags 

drangen m ehrere jüngere Leute in das W ohnzim m er 
des Grundbesitzers Josef Bodzioch in Borek Maloszycki, 
Gemeinde Zarnowiec, Kreis Olkusz, ein und raubten 
den Betrag von 2400 Rubel.

Die Räuber w aren m it Tüchern verm um m t, sp ra
chen teils polnisch, teils russisch und waren m it um ge
arbeiteten russischen Gewehren bewaffnet.

Dieses Raubüberfalles erscheinen unter anderen 
dringend verdächtig: Ignatz K o z l o w s k i ,  Franz B o 
d z i o c h  und Johann B o d z i o c h ,  säm tliche aus Dzia- 
dy Panskie ad Lany W ielkie.

Ignatz K o z l o w s k i  ist 27 Jahre alt, geboren in 
Dziady Panskie ad Lany W ielkie, zuletzt dortselbst 
w ohnhaft gewesen, röm isch-katholisch, ledig, Fabriks
arbeiter, kann weder lesen noch schreiben, ist verm ö
genslos und ein Sohn der verstorbenen Eheleute Niko
laus und Marie Kozlowski.

Derselbe ist grösserer Statur, breitschultrig, hat 
längliches blasses Gesicht, schwarzes Haar, braune A u
gen, breiten Mund, spitzige Nase, h a t im Gesicht unge
fähr 4 W arzen und ist schnurrbartlos.

Franz B o d z i o c h  ist 25 Jahre alt, geboren in 
Dziady Panskie ad Lany W ielkie, dortselbst w ohnhaft 
gewesen, röm isch-katholisch, ledig, Fabriksarbeiter, 
kann lesen und schreiben, ist vermögenslos und ein 
Sohn der Eheleute Roman und Thekla Bodzioch.

Derselbe ist m ittlerer Statur, hat rundes, rotes Ge
sicht, blonde Haare, kurze, gerade Nase, braune Augen, 
norm alen Mund, besitzt auf der rechten Seite des H al
ses eine sehr kleine schwarze Narbe und ist schnurr
bartlos.

Johann B o d z i o c h  ist 25 Jahre alt, geboren in 
Dziady Panskie ad Lany W ielkie, röm isch-katholisch, 
ledig, zuletzt in Dziady Panskie ad Lany W ielkie, F a 
briksarbeiter, kann weder lesen noch schreiben, ist ver
mögenslos und ein Sohn der Eheleute Roman und T he
kla Bodzioch.

Derselbe ist grösserer Statur, breitschultrig, hat

306. längliches Gesicht, blonde Haare, längliche Nase, ge
wöhnlichen Mund, blaue Augen, besitzt auf dem rech
ten Fusse eine kleine Narbe, ist schnurrbartlos und trägt 

. eine dunkelgelbe Radfahrermütze.
Alle Sicherheitsbehörden werden aufgefordert, 

nach den T ätern  des obengeschilderten Raubüberfalles 
und insbesondere nach den obengenannten Personen zu 
forschen, dieselben im Betretungsfalle zu verhaften und 
dem Gerichte des k. u. k. Kreiskommandos in Olkusz 
cinzuliefern.

|
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Nachforschung.
An 15. Oktober 1915 wurde eine aus zwei Mann 

bestehende G endarm eriepatrouille auf dem Wege von 
W olbrom nach Dluzce nach Kassierung des W aldes von 
einer mehrköpfigen Bande überfallen, wobei gegen die 
Gendarmen eine Reihe von Schüssen aus Revolvern 
abgegeben wurde. Hiebei dürfte ein Mitglied der Bande 
leicht verletzt worden sein.

Der F ührer der Bande w ar ein grösser, stark ge
bauter Mann, der eine russische Tellermütze und einen 
möglicherweise falschen, schwarzen Schnurbart trug. 
Es w ird vermutet, dass derselbe ein gewisser S z w a -  
g r z y k  ist, der sich einige Zeit W olbrom aufhielt.

Ein zweites Mitglied der Bande soll von auffallend 
kleinen S tatur gewesen sein.

Ich fordere h iem it alle m ilitärischen Kommanden 
und Abteilungen und die gesammte Bevölkerung des 
Kreises auf, nach dieser Bande, sowie nach Personen, 
welche eine Schussverletzung aufweisen und solchen, 
die in Besitze von Handfeuerwaffen sind, im  Interesse 
der Sicherheit des Kreises zu forschen und in E rfahrung 
Gebrachtes dem nächstgelegenen Gendarmerieposten 
zur Anzeige zu bringen, um eine etwaige Spur sofort 
verfolgen zu können.

W er zweckdienliche Angaben behufs E rm ittlung 
und Festnehm ung der Mitglieder der Bande m achen 
kann, w ird durch eine P räm ie im Betrage von 200 Kro
nen entlohnt werden.

Der k. u. k. Kreiskommandant

Oberst Edler von Kwiatkowski, m. p.

Druk W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie.




